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Vorwort

Am 14. November 2007 trat in Umsetzung der Europäischen Richtlinie zur 
Umwelthaftung (UmwH-RL) vom 30. April 2004 das deutsche Umweltschadens-
gesetz (USchadG) in Kraft. Hauptziel des USchadG ist die Vermeidung und Sanie-
rung von Umweltschäden, die als Schädigung geschützter Arten und natürlicher 
Lebensräume (auch „Biodiversitätsschäden“ genannt), Schädigung von Gewässern 
und Schädigung des Bodens defi niert werden. Sanierungsverpfl ichtet ist grund-
sätzlich der Verantwortliche, der eine berufl iche Tätigkeit i.S.d. Anlage 1 zu § 3 
Abs. 1 USchadG ausübt und – verschuldensunabhängig – einen Umweltschaden 
verursacht, sowie – bei den Biodiversitätsschäden – auch derjenige, der einen 
Umweltschaden außerhalb des Tätigkeitskataloges von Anlage 1 verschuldensab-
hängig verursacht.

Aufgrund des Verweisungsmechanismus des USchadG auf das Bundes-Natur-
schutzgesetz (BNatSchG) liegt eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebens-
räumen und damit ein Umweltschaden i.S.d. USchadG aber nur dann vor, wenn 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des 
günstigen Erhaltungszustands dieser Arten oder Lebensräume feststellbar sind, 
ein in der Anwendungspraxis dieser neuen umweltrechtlichen Regelungen kein 
einfaches Unterfangen. Die „Erheblichkeit“ ist zwar durch Verweise und Anhänge 
in der UmwH-RL und im USchadG über das BNatSchG scheinbar konkretisiert 
und mit Kriterien zu ihrer Feststellung untersetzt. Juristisch wie ökologisch ist 
der Erheblichkeitsbegriff aber alles andere als klar. Bereits im Jahr 2008 war des-
halb an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus im Rah-
men eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projektes 
neben einer Ableitung jener Arten und Lebensräume, die im Sinne der UmwH-RL 
überhaupt zu Schaden kommen können, ein Modell zur Feststellung der „Erheb-
lichkeit“ entwickelt worden. Zu seiner konkreten Anwendung bedarf es jedoch 
unter anderem der vorherigen Aufbereitung spezifi scher Daten sowie Präzisierung 
der entsprechenden Kriterien.

In einem weiteren von der DBU geförderten Projekt, dessen Ergebnisse hier vor-
gelegt werden, sollten eben diese Daten exemplarisch für die 91 nach derzeitigem 
Kenntnisstand in der Bundesrepublik Deutschland vorkommenden Lebensraum-
typen des Anhangs I der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) aufbereitet wer-
den, um dadurch die eventuelle Erheblichkeit von nachteiligen Auswirkungen auf 
diese Typen als Voraussetzung eines Umweltschadens feststellen zu können. Die 
Diskussionen mit Fachleuten im Rahmen dieses Prozesses führten dabei zu der 
Erkenntnis, dass ein erneuter vorheriger Abgleich mit Kriterien bzw. Methoden, 
die im Rahmen der so genannten FFH-Verträglichkeitsprüfung entwickelt wur-
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den, notwendig ist. Das Ergebnis dieses wissenschaftlichen Disputs wird nachfol-
gend vorgestellt.

Da zu den Anwendern und Rechtsadressaten des USchadG die zuständigen 
Fachbehörden sowie potenzielle Schadensverursacher, aber auch die mit Umwelt-
schäden befassten Versicherer gehören, ihnen ein vertieftes Fachwissen zu den 
betreffenden Lebensraumtypen aber vielfach fehlen dürfte, wurde zuerst ein 
auf einfachen Kriterien beruhender Bestimmungsschlüssel für diese entwickelt. 
Außerdem wurden die Kriterien zur Erheblichkeitsfeststellung derart aufbereitet, 
dass sie auch auf bisher nicht erfasste oder auf erst künftig – aufgrund eventuel-
ler weiterer gesetzgeberischer Bestrebungen – auftretende Fälle anwendbar sein 
können. Dennoch wirft das vorliegende Projekt eine Reihe von Fragen auf, auf 
die vorerst noch keine erschöpfenden Antworten gegeben werden konnten. Eine 
Klärung dieser offenen Fragen wäre im Hinblick auf die praktische Anwendung 
des USchadG im Einzelfall aber dringend erforderlich, da ansonsten die Gefahr 
besteht, dass das Gesetz gerade bei den Biodiversitätsschäden das gleiche Schicksal 
der praktischen Bedeutungslosigkeit erlangt wie sein zivilrechtliches Pendant, das 
Umwelthaftungsgesetz (UmwHG).

Cottbus, im Juli 2011

Prof. Dr. Dr. h.c. Lothar Knopp
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